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 Veröffentlicht am 18.05.1995

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Rechtssatz

Kosten, die mit der Beistellung einer Wohnung für ein in Hochschulausbildung stehendes unterhaltsberechtigtes Kind

des Steuerp;ichtigen verbunden sind, stellen keinen Aufwand dar, der mit seiner beru;ichen Sphäre in Verbindung

gebracht werden kann.
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